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9 Das Landgericht
als Schöffengericht

Unter «Schöffen» versteht man Lalen-
Achter.
Das Schöffengericht besteht aus einem
Landrichter als Vorsitzenden, zwei
Schöffen und drei Ersatzschöffen, wel-
che vom Landtag gewählt werden.
Bei einer Verhandlung setzt sich das
Schöffengericht aus drei Richtern zusam
men: Vorsitzender (Landrichter) und
zwei Schöffen.

lung von 40 ausgewählten Straftatbe-
ständen zuständig, so z.B. für fahrlässige
Tötungsdelikte, Raufhandel mit Todes-
folgen, Imstichlassen eines Verletzten
mit Todesfolge, Schwangerschafts-
abbruch und verwandte strafbare Hand-
lungen, Tierquälerei (qualifizierte Fälle),
Preisgabe von Staatsgeheimnissen u.a

Das Schöffengericht ist gemäss 8 15
der Strafprozessordnung für die Beurtei


